
  14.02.1986 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.1986 

Geschäftszahl 

86/17/0023 

Beachte 

Besprechung in: 

AnwBl 1986/11; 

AnwBl 1987/3, S 132; 

Rechtssatz 

Die Erfüllung der Zeugenpflicht ist nicht Lieferung oder Leistung eines Unternehmers, die Zeugengebühr 
unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Sie zählt nicht zu den Einkünften gem § 2 Abs 3 EStG 1972 und ist 
daher nicht einkommensteuerpflichtig. 
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